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Satzung des Universitatsklinikums Aachen

Vom 17. Mai 2023

Mit Beschluss vom 14. Dezember 2022 erlasst der Aufsichtsrat des Universitatsklinikums Aachen
mit Zustimmung des fir Wissenschaft und Forschung zustandigen Ministeriums gemaB § 4 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 1und § 7 der Universitatsklinikum-Verordnung vom 20. Dezember 2007
(GV. NRW. S. 744), die zuletzt durch Verordnung vom 21. Marz 2022 (GV. NRW. S. 403) gean-
dert worden ist, die nachfolgende Satzung.

Praambel

Das Universitatsklinikum Aachen gewahrleistet die Verbindung der Krankenversorgung mit For-
schung und Lehre, ist gemaB § 31a des Hochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt durch Gesetz vom 30. Juni 2022 (GV.
NRW. S. 780b) geandert worden ist, Trager der Krankenversorgung im 6ffentlichen Gesund-
heitswesen und stellt hier die Hochleistungsmedizin sicher. Organe des Universitatsklinikums
sind der Aufsichtsrat und der Vorstand, der Aufsichtsrat berat den Vorstand, Giberwacht dessen
Geschaftsfiihrung und entscheidet nach MaBgabe der Universitatsklinikum-Verordnung. Der
Vorstand leitet das Universitatsklinikum.
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Zur Erreichung der unter § 2 Absatz 1und § 7 Absatz 3 aufgefiihrten Ziele der Hochleistungsme-
dizin mit Maximalversorgung und der wirtschaftlichen Betriebsfilhrung bertcksichtigt der Auf-
sichtsrat bei der Bestellung der oder des Vorstandsvorsitzenden und deren oder dessen Stell-
vertretung die hierfur entscheidungsrelevanten Merkmale wie Bestellung durch den Aufsichtsrat,
befristetes Vertragsverhaltnis mit der Mdglichkeit der Wiederbestellung und dienstvertragliche
Zielvereinbarungskomponenten. Entsprechend diesen Zielsetzungen ist in der Regel die Arztli-
che Direktorin oder der Arztliche Direktor die oder der Vorstandsvorsitzende des Universitatskli-
nikums Aachen und die Kaufmannische Direktorin oder der Kaufmannische Direktor die oder der
stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Beide vertreten gemeinsam das Universitatsklinikum. Der
Aufsichtsrat kann davon abweichend entscheiden.

§1
Name und Sitz

(1) Das Universitatsklinikum ist eine rechtsfahige Anstalt des 6ffentlichen Rechts des Landes
Nordrhein-Westfalen und fihrt den Namen ,Universitatsklinikum Aachen”.

(2) Das Universitatsklinikum hat seinen Sitz in Aachen. Das Universitatsklinikum fihrt ein Dienst-
siegel.

§2
Aufgaben, Gemeinniitzigkeit

(1) Das Universitatsklinikum wirkt mit dem Fachbereich Medizin der Universitat zur Erflillung sei-
ner Aufgaben in Forschung und Lehre zusammen. Es ist in der Krankenversorgung einschlieBlich
der Hochleistungsmedizin und im 6ffentlichen Gesundheitswesen tatig. Es gewahrleistet die Ver-
bindung der Krankenversorgung mit Forschung und Lehre und foérdert die arztliche Fort- und
Weiterbildung sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals. Es nimmt diese Aufgaben
als eigene hoheitliche Aufgaben wahr und ist somit insbesondere unmittelbar mit Aus-, Fort- und
Weiterbildungsaufgaben betraut.

(2) Das Universitatsklinikum Aachen mit Sitz in Aachen verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar
gemeinnitzige Zwecke im Sinne des Abschnitts ,Steuerbegtinstigte Zwecke" der Abgabenord-
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nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBI. | S. 3866; 2003 | S. 61),
die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2730) geandert
worden ist. Das Universitatsklinikum Aachen ist selbstlos tatig; es verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke.

(3) Zweck des Universitatsklinikums ist die Foérderung:

1. von Wissenschaft und Forschung,

2. des offentlichen Gesundheitswesens,

3. von Ausbildung, Fort- und Weiterbildung.

(4) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

1. die Durchfuihrung von wissenschaftlichen Veranstaltungen und Forschungsvorhaben in die-
nender Funktion fir die Universitat gemaB § 31a Absatz 1 Satz 1 des Hochschulgesetzes,

2. die Wahrnehmung von Aufgaben in der Krankenversorgung geman § 31a Absatz 1 Satz 2 des
Hochschulgesetzes, in erster Linie durch den Betrieb des Universitatsklinikums Aachen als Kran-
kenhaus der Maximalversorgung,

3. die Wahrnehmung der arztlichen Fort- und Weiterbildung gemaB § 31a Absatz 1 Satz 4 des
Hochschulgesetzes, unter anderem durch Facharzt- und Schwerpunktweiterbildungen geman
Weiterbildungsordnung sowie

4. die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals gemaB § 31a Absatz 1 Satz 4 des Hochschul-
gesetzes, unter anderem durch den Betrieb von Schulen im Bereich des Gesundheitswesens.

5. Daruber hinaus werden die vorstehenden Satzungszwecke verwirklicht durch das arbeitsteili-
ge und planmaBige Zusammenwirken mit anderen Korperschaften im Sinne des § 57 Absatz 3
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der Abgabenordnung, welche die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung erful-
len. In Ausgestaltung dieses Zusammenwirkens arbeitet das Universitatsklinikum Aachen AG6R
planmaBig zusammen mit seinen unmittelbaren sowie mittelbaren steuerbegiinstigten Beteili-
gungsgesellschaften, welche zum Konzernverbund des Universitatsklinikums Aachen AGR geho-
ren (Verbundkdrperschaften, geman Anlage), insbesondere mit der ukafacilities GmbH sowie der
UKA Service GmbH. Das planmaBige Zusammenwirken im oben genannten Sinne wird insbeson-
dere dadurch verwirklicht, indem die vorgenannten steuerbeglinstigten Kérperschaften die
nachstehenden Leistungen an das Universitatsklinikum Aachen AR zur Verwirklichung steuer-
begunstigter Zwecke erbringen:

a) Gegenstand der Kooperation mit der UKA Service GmbH ist insbesondere die Erbringung fol-
gender Serviceleistungen, insbesondere am Standort Franziskus:

aa) Reinigungs-, Hygiene- und Hauswirtschaftsleistungen (inklusive Gebaudereinigung),

bb) Waschereidienstleistungen, insbesondere die Haushalts- und Objektwasche und Berufsklei-
dung,

cc) Stations-, OP- und Funktionsdienste,

dd) Klichenleistungen und Speisenversorgung (inklusive Spuil- und Transportdienstleistungen),
insbesondere der Betrieb der Zentralkiiche und der Digtkliche fur die Patientenversorgung,

ee) Pfortnerdienste.

b) Gegenstand der Kooperation mit der ukafacilities GmbH ist insbesondere die Erbringung fol-
gender Bauherrnaufgaben:

aa) Baumanagementleistungen, insbesondere Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben,
insb. Neu-, Um- und Ausbauvorhaben sowie ErhaltungsmaBnahmen, Zielplanung, Bauvorberei-
tung, Projektentwicklung, Bauabwicklung, Projektsteuerung, Projektdokumentation sowie
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bb) samtliche damit zusammenhangenden Beratungsleistungen.

c) Daneben erbringen die oben genannten Kérperschaften im untergeordneten Umfang auch
sonstige mit diesen Leistungen in Zusammenhang stehende Leistungen gegenlber dem Univer-
sitatsklinikum Aachen AGR. Dadurch wird das Universitatsklinikum Aachen AGR bei der unmittel-
baren Erfullung seiner origindren satzungsgemaBen steuerbegunstigten Zwecke und Aufgaben
unterstutzt. Insoweit tragt das arbeitsteilige und koordinierte Zusammenwirken der beteiligten
steuerbeglinstigten Korperschaften maBgeblich dazu bei, dass das Universitatsklinikum Aachen
AOGR seine satzungsmaBigen steuerbegunstigten Zwecke, insbesondere die Férderung des 6f-
fentlichen Gesundheitswesens, der Wissenschaft und Forschung sowie der Erziehung, Volks-
und Berufsbildung einschlieBlich der Studentenhilfe, zielgerichteter und nachhaltiger férdern
kann.

d) Das planmaBige und arbeitsteilige Zusammenwirken mit anderen Korperschaften, welche die
Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung erfiillen, erfolgt auch dergestalt, indem
das Universitatsklinikum Aachen AGR seinerseits die folgenden Leistungen an die oben genann-
ten Kérperschaften erbringt und diese hierdurch bei deren Erflllung der satzungsgemaBen steu-
erbeginstigten Zwecke, namentlich der Férderung des 6ffentlichen Gesundheitswesens, der
Wissenschaft und Forschung sowie der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschlieBlich der
Studentenhilfe unterstutzt:

aa) Das Universitatsklinikum Aachen AGR stellt der UKA Service GmbH die beiden Geschaftsfiih-
rerinnen oder Geschaftsfliihrer und drei Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter in Teilzeit zur
Verfligung, wobei Einzelheiten in einem Gestellungsvertrag geregelt werden.

bb) Daneben stellt das Universitatsklinikum Aachen ASR der UKA Service GmbH die zur Erfullung
des Bewirtschaftungsvertrages zur Speisenversorgung notwendigen Raume und Geratschaften
zur Verfligung, insbesondere Kiichenraume, Blrordume inklusive Inventar, Telefon- und Inter-
netanschluss, Sozialrdume und notwendiges GroB- und Kleininventar, wobei Einzelheiten in ei-
nem Bewirtschaftungsvertrag geregelt werden.

cc) Das Universitatsklinikum Aachen AGR stellt der ukafacilities GmbH zwei Sachbearbeiterinnen
oder Sachbearbeiter in Teilzeit zur Verfligung, wobei Einzelheiten in einem Gestellungsvertrag
geregelt werden.

dd) Das Universitatsklinikum Aachen AGR erbringt Rechtsdienstleistungen fiir die ukafacilities
GmbH; Einzelheiten werden in einem entsprechenden Vertrag geregelt.
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ee) Daneben stellt das Universitatsklinikum Aachen A6R Geschéaftsraume inklusive Infrastruktur
fir Computerarbeitsplatze, insbesondere Rechner, Monitore und Drucker zur Verfiigung, wobei
Einzelheiten in Vertragen geregelt werden.

e) Daneben erbringt das Universitatsklinikum im untergeordneten Umfang auch sonstige mit die-
sen Leistungen in Zusammenhang stehende Leistungen gegeniiber den oben genannten Ver-
bundkoérperschaften und unterstitzt diese bei der Férderung der vorstehenden steuerbegiinstig-
ten Zwecke.

(5) Mittel des Universitatsklinikums dirfen nur flr die satzungsmaBigen Zwecke verwendet wer-
den.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Universitatsklinikums fremd sind
oder durch unverhaltnismaBig hohe Vergutungen beglnstigt werden.

(7) Bei Auflosung oder Aufhebung des Universitatsklinikums oder bei Wegfall steuerbegtinstigter
Zwecke fallt das Vermogen des Universitatsklinikums an das Land Nordrhein-Westfalen, das es
unmittelbar und ausschlieBlich fir gemeinnitzige, mildtatige oder kirchliche Zwecke zu verwen-
den hat.

(8) Das Universitatsklinikum arbeitet eng mit der Universitat auf der Grundlage einer 6ffentlich-
rechtlichen Kooperationsvereinbarung geman § 16 der Universitatsklinikum-Verordnung zusam-
men und unterstitzt sie in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 3 des Hochschulgesetzes.
Es stellt sicher, dass die Mitglieder der Universitat die ihnen durch Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des
Grundgesetzes und durch das Hochschulgesetz verburgten Rechte wahrnehmen kénnen. Ent-
scheidungen des Universitatsklinikums erfolgen unbeschadet der Gesamtverantwortung der Uni-
versitat gemaB § 26 Absatz 2 Satz 1 des Hochschulgesetzes im Einvernehmen mit dem Fachbe-
reich Medizin, soweit der Bereich von Forschung und Lehre betroffen ist. Kommt eine Einigung
zwischen Universitat und Universitatsklinikum Uber die Umsetzung der Kooperationsvereinba-
rung oder in den Fallen des § 2 Absatz 3 Satz 3 der Universitatsklinikum-Verordnung oder des §
31 Absatz 1 Satze 2 und 3 des Hochschulgesetzes nicht zustande, entscheidet die Schlichtungs-
kommission nach § 16 Absatz 2 der Universitatsklinikum-Verordnung, wenn der Vorstand oder
die Dekanin beziehungsweise der Dekan dies binnen vier Wochen beantragt.
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(9) Die den Fachbereich Medizin betreffenden Verwaltungsaufgaben einschlieBlich der Perso-
nal- und Wirtschaftsverwaltung werden vom Universitatsklinikum wahrgenommen. Das Nahere
regelt die Kooperationsvereinbarung geman § 16 der Universitatsklinikum-Verordnung.

(10) Das Universitatsklinikum kann weitere Aufgaben wahrnehmen, soweit diese mit seinen Auf-
gaben nach Absatz 1 bis 4 im Zusammenhang stehen und die Finanzierung sichergestellt ist.

(1) Zur Erfullung seiner Aufgaben kann sich das Universitatsklinikum Dritter bedienen sowie Un-
ternehmen errichten, GUbernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen., soweit dies
gemeinnltzigkeitsrechtlich zuldssig ist. Dabei ist durch Vereinbarung sicherzustellen, dass dem
Landesrechnungshof die sich aus §111 der Landeshaushaltsordnung NRW in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 67) in der jeweils geltenden Fassung ergeben-
den Prifungsrechte eingeraumt werden.

§3
Organe

Organe des Universitatsklinikums sind der Aufsichtsrat und der Vorstand.

§4
Zusammensetzung, Bestellung und Verfahren des Aufsichtsrates

(1) Dem Aufsichtsrat gehoéren an:

1. je eine Vertreterin oder ein Vertreter des fur Wissenschaft zustandigen Ministeriums und des
flr Finanzen zustandigen Ministeriums sowie mit beratender Stimme eine Vertreterin oder ein
Vertreter des fir Gesundheit zustandigen Ministeriums,

2. die Rektorin oder der Rektor der Universitat und die Kanzlerin oder der Kanzler der Universitat,

3. zwei externe Sachverstandige aus dem Bereich der Wirtschaft,
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4. zwei externe Sachverstandige aus dem Bereich der medizinischen Wissenschaft,

5. eine Professorin oder ein Professor aus dem Fachbereich Medizin, die Leiterin oder der Leiter
einer klinischen oder medizinisch-theoretischen Abteilung ist,

6. eine Vertreterin oder ein Vertreter des wissenschaftlichen Personal gemaB § 15 der Universi-
tatsklinikum-Verordnung,

7. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Personals des Universitatsklinikums,

8. die Gleichstellungsbeauftragte mit beratender Stimme.

(2) Die Mitglieder gemaB Absatz 1 Nummer 3 und 4 werden von dem flr Wissenschaft zustandi-
gen Ministerium im Benehmen mit dem Rektorat der Universitat und dem Vorstand des Universi-
tatsklinikums bestellt. Eine Abberufung aus wichtigem Grund ist méglich. Die Bestellung der Mit-
glieder gemaB Absatz 1 Nummer 3 und 4 hat geschlechtsparitatisch zu erfolgen. Die Grinde fir
ein Abweichen hiervon sind aktenkundig zu machen. Das der Gruppe der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer angehdrende Personal wahlt aus seiner Mitte das Mitglied nach Absatz 1
Nummer 5. Das unter § 15 der Universitatsklinikum-Verordnung fallende Personal mit Ausnahme
des dem Kreis der Professorinnen und Professoren innerhalb der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer angehdrenden Personals wahlt aus seiner Mitte das Mitglied nach Ab-
satz 1 Nummer 6. Das Personal des Universitatsklinikums wahlt aus seiner Mitte das Mitglied
nach Absatz 1 Nummer 7. Fur die Wahl der Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 5 bis 7 und ihre
Stellvertreterinnen und Stellvertreter erlasst der Aufsichtsrat eine Wahlordnung. Die Amtszeit der
Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 3 bis 7 betragt vier Jahre.

(3) Die Rektorin oder der Rektor der Universitat wird in der von ihr oder ihm festgelegten Reihen-
folge von den Prorektorinnen und Prorektoren vertreten. Die Kanzlerin oder der Kanzler benennt
ihre oder seine Vertreterinnen und Vertreter und deren Vertretungsreihenfolge. Fur jedes Mit-
glied gemaB Absatz 1 Nummer 1 wird durch die jeweiligen Ministerien ein stellvertretendes Mit-
glied bestellt.
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(4) Den Vorsitz fuhrt ein Mitglied nach Absatz 1 Nummer 3 oder 4. Die oder der Vorsitzende wird
flr die Dauer ihrer oder seiner Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied gewahlt. Gewahlt ist, wer die
Mehrheit der Stimmen aller stimmberechtigen Mitglieder auf sich vereinigt. Sie oder er fihrt die
Geschafte des Aufsichtsrates und vertritt den Aufsichtsrat innerhalb des Klinikums und gegen-
Uber Dritten. Der Aufsichtsrat wahlt eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertreten-
den Vorsitzenden.

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn samtliche Mitglieder ordnungsgeman geladen sind
und mindestens die Halfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Zahl der anwe-
senden Mitglieder ist ohne Bedeutung, wenn Uber dieselbe Angelegenheit wegen Beschlussun-
fahigkeit in der zweiten Sitzung erneut verhandelt wird; in der zweiten Einladung ist hierauf aus-
dricklich hinzuweisen. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschllisse mit der Mehrheit der Stimmen
der anwesenden Mitglieder. Jedes stimmberechtigte Mitglied des Aufsichtsrates hat eine Stim-
me. Stimmenthaltungen zahlen bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mit. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Eine Beschlussfassung im schriftli-
chen Verfahren ist zuldssig, wenn kein Mitglied widerspricht. Bei Entscheidungen nach § 5 Ab-
satz 1 Nummer 4 und 6 und Absatz 2 Nummer 4, 5 und 6 haben die Vertreter des fur Wissen-
schaft zustandigen Ministeriums und des flir Finanzen zustandigen Ministeriums jeweils ein Ve-
torecht, bei dessen Austibung sie der Weisung des sie benennenden Ministeriums unterliegen.
Entscheidungen Uber den Erwerb und die VerauBerung von landeseigenen Grundstlicken und
grundstuicksgleichen Rechten bediirfen der Zustimmung des fur Finanzen zustandigen Ministeri-
ums.

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrates unterliegen der Verschwiegenheitspflicht, die Mitglieder
nach Absatz 1 Nummer 1jedoch nur der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit.

(7) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil, sofern dieser im Ein-
zelfall nicht etwas anderes beschlieB3t.

(8) Die Mitglieder des Aufsichtsrats bleiben bis zur Bestellung der ihnen nachfolgenden Mitglie-
der im Amt. Die Tatigkeit der Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 ist ehrenamtlich. Das fur
Wissenschaft zustandige Ministerium setzt eine angemessene Aufwandsentschadigung fest. Die
Gesamtsumme ist zu verdffentlichen. § 21 Absatz 5 Satz 3 des Hochschulgesetzes gilt entspre-
chend.

(9) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschaftsordnung. Er kann zur Erledigung der zugewiesenen
Aufgaben Ausschiisse bilden. Diese legen ihre Arbeit in einer Geschaftsordnung fest. Naheres
regelt die Geschaftsordnung des Aufsichtsrates.
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§5
Aufgaben des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat berat den Vorstand und tberwacht dessen Geschaftsfiihrung. Er ist zustan-
dig fur alle Angelegenheiten des Universitatsklinikums, die Uber die laufende Geschaftsfiihrung
hinausgehen, und achtet auf die Erfullung der Aufgaben und Verpflichtungen nach § 2 Absatz 1
Satz 1, Absatz 3 Satz 1 und 2 der Universitatsklinikum-Verordnung. Er entscheidet in folgenden
Angelegenheiten:

1. Erlass und Anderung der Satzung,

2. Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, mit Ausnahme der Dekanin oder des
Dekans des Fachbereichs Medizin, sowie Wahl, Bestellung und Abberufung der oder des Vor-
standsvorsitzenden sowie der oder des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden,

3. Beschlussfassung uber die Vertrage fur die Mitglieder des Vorstands,

4. Beschlussfassung lber den Wirtschaftsplan,

5. Bestellung der Wirtschaftspriferin oder des Wirtschaftspriifers,

6. Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung uber die Verwendung des Jahres-
ergebnisses,

7. Entlastung des Vorstands.

Zu den vom Vorstand festgelegten betrieblichen Zielen nimmt der Aufsichtsrat Stellung.
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(2) AuBergewohnliche, Uber den Rahmen des laufenden Geschaftsbetriebs hinausgehende
Rechtsgeschafte, MaBnahmen und Regelungen bedirfen der Zustimmung durch den Aufsichts-
rat. Dazu gehdren insbesondere:

1. der Erwerb, die VerauBerung und die Belastung von Grundsticken und grundstlicksgleichen
Rechten,

2. groBe Investitions-, Bau- und UnterhaltungsmaBnahmen tber 1,5 Millionen Euro,

3. der Abschluss, die Anderung und die Aufhebung von Miet- und Pachtvertridgen ab einer Dauer
von funf Jahren oder einer Wertgrenze von 600 000 Euro jahrlich fur EinzelmaBnahmen,

4. die Aufnahme von Krediten ab einer Wertgrenze von 500 000 Euro im Einzelfall oder bei
Uberschreitung eines Gesamtbetrages von 1,5 Millionen Euro im Geschéaftsjahr sowie die Gewéh-
rung von Darlehen ab 100 000 Euro im Einzelfall oder bei Uberschreitung eines Gesamtbetrages
von 500 000 Euro im Geschaftsjahr,

5. die Ubernahme von Biirgschaften, Garantien und sonstigen Verpflichtungen zum Einstehen fiir
fremde Verbindlichkeiten ab einer Wertgrenze von 500 000 Euro im Einzelfall oder bei Uber-
schreitung eines Gesamtbetrages von 1,5 Millionen Euro im Geschaftsjahr,

6. die Errichtung, Ubernahme, wesentliche Erweiterung von oder Beteiligung an Unternehmen
und

7. die Kooperationsvereinbarung nach § 16 der Universitatsklinikum-Verordnung.

Die Wertgrenze zur Aufnahme von Krediten nach Nummer 4 gilt nicht fir Kassenverstarkungs-
kredite zur Gehaltszahlung nach § 9 Absatz 4 Satz 2 der Universitatsklinikum-Verordnung.

(3) Der Aufsichtsrat trifft fir die Mitglieder des Vorstands die arbeits- und tarifrechtlichen Ent-
scheidungen.
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§6
Zusammensetzung und Bestellung des Vorstands

(1) Dem Vorstand gehoren an:

1. die Arztliche Direktorin oder der Arztliche Direktor,

2. die Kaufmannische Direktorin oder der Kaufmannische Direktor,

3. die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs Medizin,

4. die Pflegedirektorin oder Pflegedirektor.

Die Arztliche Direktorin oder der Arztliche Direktor ist hauptberuflich tatig.

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder gemal Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 in der Regel
fr die Dauer von funf Jahren. Die Bestellung soll so erfolgen, dass der Vorstand geschlechtspa-
ritatisch besetzt ist, es sei denn, im Einzelfall liegt eine sachlich begriindete Ausnahme vor. Die
Ausnahmegriinde sind in dem einzelnen Abweichungsfall gegeniiber dem fur Wissenschaft zu-
standigen Ministerium darzulegen. Die Wiederbestellung ist zuldssig. Im Falle der Wiederbestel-
lung kann der Aufsichtsrat auf eine Ausschreibung verzichten. Die Zeit, fur welche die Bestellung
als Mitglied des Vorstands erfolgt, soll so bemessen sein, dass die Altersgrenze im Sinne von §
35 des Sechsten Buchs Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung — in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch Arti-
kel 7a des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2759) geandert worden ist, nicht Gber-
schritten wird. Die Arztliche Direktorin oder der Arztliche Direktor muss approbierte Arztin oder
approbierter Arzt und Professorin oder Professor der Medizin sein und soll in der Regel Uber Er-
fahrungen in der Leitung einer Einrichtung der Krankenversorgung verfiigen. Die oder der Vor-
standsvorsitzende und die oder der stellvertretende Vorstandsvorsitzende wird vom Aufsichtsrat
aus den Mitgliedern nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4 gewahlt und bestellt.
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(3) Gegenliber den Mitgliedern des Vorstands wird das Universitatsklinikum durch die Vorsitzen-
de oder den Vorsitzenden des Aufsichtsrats vertreten.

(4) Die Stellvertreterinnen oder die Stellvertreter der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2
und 4 werden wie Vorstandsmitglieder bestellt. Die Vertretung der Dekanin oder des Dekans er-
folgt entsprechend der fir den Fachbereich Medizin geltenden Regelung. Die Stellvertretende
Arztliche Direktorin oder der Stellvertretende Arztliche Direktor erfiillt die Aufgaben der Arztli-
chen Direktorin oder des Arztlichen Direktors im Verhinderungsfalle unbeschadet der Regelung
des § 7 Absatz 2 mit allen Rechten und Pflichten. Sie oder er muss approbierte Arztin oder ap-
probierter Arzt und Professorin oder Professor der Medizin sein.

§7
Aufgaben und Geschaftsflihrung des Vorstands

(1) Der Vorstand leitet das Universitatsklinikum und legt die betrieblichen Ziele fest. Auf Grundla-
ge des § 10 der Universitatsklinikum-Verordnung stellt er einen Struktur- und Entwicklungsplan
auf, in dem Schwerpunkte in der Krankenversorgung, Forschung und Lehre festgelegt werden.
Ihm obliegt die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Universitatsklinikums, die nicht nach
dieser Satzung, der Universitatsklinikum-Verordnung oder dem Hochschulgesetz dem Aufsichts-
rat zugewiesen sind. Er bereitet die Beschlisse des Aufsichtsrats vor und sorgt fiir deren Um-
setzung. Er unterrichtet den Aufsichtsrat regelmaBig, zeithah und umfassend uber alle relevan-
ten Fragen.

(2) Der oder die Vorstandsvorsitzende vertritt gemeinsam mit der Kaufmannischen Direktorin
oder dem Kaufmannischen Direktor das Universitatsklinikum. Im Verhinderungsfall treten die
oder der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende und die Stellvertretende Kaufmannische Direkto-
rin oder Stellvertretende Kaufmannische Direktor an ihre Stelle.

(2a) Wurde die Kaufmannische Direktorin zur Vorstandsvorsitzenden oder der Kaufmannische
Direktor zum Vorstandsvorsitzenden gewahlt, so vertritt sie oder er gemeinsam mit der oder dem
Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden das Universitatsklinikum. In dieser Konstellation vertre-
ten im Verhinderungsfall der Kaufmannischen Direktorin als Vorstandsvorsitzender oder des
Kaufmannischen Direktors als Vorstandsvorsitzenden die oder der Stellvertretende Vorstands-
vorsitzende und die Stellvertretende Kaufmannische Direktorin oder der Stellvertretende Kauf-
mannische Direktor das Universitatsklinikum.
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(2b) Wurde die Kaufmannische Direktorin zur Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden oder der
Kaufmannische Direktor zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewahlt, so vertritt sie
oder er im Fall der Verhinderung der oder des Vorstandsvorsitzenden das Universitatsklinikum
gemeinsam mit dem Dienstaltesten Vorstandsmitglied geman § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 4.

(3) Der Vorstand kann fir seine Mitglieder Geschaftsbereiche festlegen, in denen sie die laufen-
den Geschéafte in eigener Zustandigkeit erledigen. In diesem Rahmen kann er ihnen die Befugnis
zur Einzelvertretung des Universitatsklinikums erteilen. Zum Geschaftsbereich der Arztlichen Di-
rektorin oder des Arztlichen Direktors gehért es, fiir die Erfiillung der medizinischen Aufgaben
des Universitatsklinikums und einen geordneten und wirtschaftlichen Betriebsablauf im Bereich
der Krankenversorgung zu sorgen. Zum Geschéaftsbereich der Kaufmannischen Direktorin oder
des Kaufmannischen Direktors gehoren die Personal- und Wirtschaftsangelegenheiten, zum Ge-
schaftsbereich der Pflegedirektorin oder des Pflegedirektors die Angelegenheiten des Pflege-
dienstes. Die Mitglieder des Vorstands sind unbeschadet ihrer jeweiligen Zustandigkeit fur be-
stimmte Geschaftsbereiche fiir den Geschaftsbetrieb des Universitatsklinikums gemeinsam ver-
antwortlich (Gesamtverantwortung).

(4) Fur die Beschaftigten des Universitatsklinikums trifft die Kaufmannische Direktorin oder der
Kaufmannische Direktor die arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen. Oberste Dienstbehor-
de im Sinne von § 2 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 524) geandert worden
ist, ist der Aufsichtsrat. Dienstvorgesetzter nach dem Landesbeamtengesetz und nach dem Lan-
desdisziplinargesetz vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 624), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20. November 2018 (GV. NRW. S. 592) gedndert worden ist, ist die oder der Vor-
standsvorsitzende. Sie oder er trifft die beamtenrechtlichen Entscheidungen Uber die persdnli-
chen Angelegenheiten der Beamtinnen und Beamten. Die Fachvorgesetzteneigenschaft der De-
kanin oder des Dekans gemaR § 31 Absatz 2 Satz 3 des Hochschulgesetzes flir das Personal
nach § 31 Absatz 2 Satz 2 des Hochschulgesetzes bleibt unberthrt. Der Vorstand kann im Rah-
men seiner Zustandigkeit unbeschadet der Zustandigkeiten nach § 11 Absatz 2 Satz 1 den Leite-
rinnen und Leitern der Abteilungen Weisungen erteilen.

(5) In Angelegenheiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz vom 3. Dezember 1974 (GV.
NRW. S. 1514), das zuletzt durch Artikel 49 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 12_2)
geandert worden ist, handelt, soweit das unter § 104 des Landespersonalvertretungsgesetzes
fallende wissenschaftliche Personal betroffen ist, die Arztliche Direktorin oder der Arztliche Di-
rektor. Im Ubrigen handelt die Kaufmannische Direktorin oder der Kaufmannische Direktor.

(6) In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in denen ein Beschluss des Vorstands nicht rechtzei-
tig herbeigefiihrt werden kann, entscheidet die oder der Vorstandsvorsitzende im Einvernehmen
mit der Kaufmannischen Direktorin oder dem Kaufmannischen Direktor. Ist die Kaufmannische
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Direktorin zur Vorsitzenden oder der Kaufmannische Direktor zum Vorsitzenden des Vorstands
gewshlt, so entscheidet sie oder er in derartigen Fallen gemeinsam mit der Arztlichen Direktorin
oder dem Arztlichen Direktor.

(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschaftsordnung, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf.
In Abstimmungen des Vorstands gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden bei Stimmengleich-
heit den Ausschlag.

§8
Klinikumskonferenz

(1) Die Klinikumskonferenz berat den Vorstand in grundsatzlichen Angelegenheiten. Der Vor-
stand unterrichtet die Klinikumskonferenz dazu rechtzeitig und im erforderlichen Umfang schrift-
lich Gber Angelegenheiten von grundsatzlicher Bedeutung. Die Klinikumskonferenz tagt mindes-
tens einmal pro Halbjahr.

(2) Der Klinikumskonferenz gehdéren an:

1. die Leiterinnen und Leiter und die geschaftsfihrenden Leiterinnen und Leiter der klinischen
und medizinisch-theoretischen Abteilungen und der zentralen Dienstleistungseinrichtungen des
Universitatsklinikums und

2. aus dem Kreis der nicht unter Nummer 1 fallenden Professorinnen und Professoren, Hoch-
schuldozentinnen und Hochschuldozenten vier von diesen gewahlten Vertreterinnen oder Ver-
tretern.

(3) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nummer 2 werden fir die Dauer von finf Jahren gewahlt. Der
Aufsichtsrat erlasst flir die Wahlen eine Wahlordnung.

(4) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen der Klinikumskonferenz teil.
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(5) Die Klinikumskonferenz wahlt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie
eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden fur die Dauer von
fanf Jahren. Die Klinikumskonferenz gibt sich im Einvernehmen mit dem Vorstand eine Ge-
schaftsordnung, die der Genehmigung durch den Aufsichtsrat bedarf.

§9
Wirtschaftsflihrung und Rechnungswesen

(1) Wirtschaftsfiihrung und Rechnungswesen des Universitatsklinikums richten sich nach kauf-
mannischen Grundsatzen. Die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beach-
ten. Die Landeshaushaltsordnung findet mit Ausnahme des Prifungsrechts des Landesrech-
nungshofs geman § 111 der Landeshaushaltsordnung keine Anwendung.

(2) Halt die Kaufmannische Direktorin oder der Kaufmannische Direktor MaBnahmen des Vor-
stands oder eines seiner Mitglieder mit den Grundsatzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
oder geltendem Recht fir nicht vereinbar, so hat sie oder er diese unverzuglich zu beanstanden
und auf Abhilfe hinzuwirken. Dies gilt auch dann, wenn die MaBnahmen auf einem Beschluss des
Vorstands beruhen. Wird nicht innerhalb der von der Kaufmannischen Direktorin oder dem Kauf-
mannischen Direktor gesetzten angemessenen Frist abgeholfen, so hat sie oder er die Angele-
genheit unverziiglich dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

(3) Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Fir jedes Geschéaftsjahr ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan
aufzustellen. Dieser besteht wenigstens aus dem Erfolgs- und dem Vermogensplan. Dem Wirt-
schaftsplan wird ein Bericht Uber die ihm zugrunde gelegte Planung der Leistungen, Ertrage und
Aufwendungen beigefligt; der Zusammenhang mit dem Entwicklungsplan ist zu erlautern.

(4) Das Universitatsklinikum stellt einen mittelfristigen Plan fiir seine fachliche, strukturelle, in-
vestive und personelle Entwicklung in Verbindung mit dem mittelfristigen Vermoégensplan auf.

(5) Auf den Jahresabschluss und den Lagebericht finden die Vorschriften des Dritten Buches
des Handelsgesetzbuches in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 4100-1, ver-
offentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2022
(BGBI. I S. 1146) geandert worden ist, sowie des Einflihrungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch in
der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 4101-1, veréffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch Artikel 7 Absatz 7 des Gesetzes vom 31. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1966)
geandert worden ist, entsprechende Anwendung, soweit in der Universitatsklinikum-Verordnung
oder dem Hochschulgesetz nichts anderes bestimmt ist. Flr den Jahresabschluss gilt erganzend
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die Krankenhaus-Buchfiihrungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Marz
1987 (BGBI. | S. 1045), die zuletzt durch Artikel 25 Absatz 2 des Gesetzes vom 7. August 2021
geandert worden ist. Der Lagebericht und der Jahresabschluss werden innerhalb der ersten drei
Monate nach Ende des Geschaftsjahres aufgestellt, nach Absatz 6 geprift und sodann dem Auf-
sichtsrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

(6) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Wirtschaftsfiihrung werden von einer Wirt-
schaftspriferin oder einem Wirtschaftsprufer geprift. Die Prifung erfolgt auch nach den fir die
Beteiligung der Gebietskdrperschaften an privatrechtlichen Unternehmen geltenden besonderen
Prifungsbestimmungen des § 53 des Haushaltsgrundsatzegesetzes vom 19. August 1969 (BGBI.
| S. 1273), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBI. | S. 3122) geéan-
dert worden ist.

(7) In Verbindung mit dem Lagebericht und dem Jahresabschluss gibt der Vorstand auch Aus-
kunft Gber den Abschluss des Vermdgensplans und Uber die auf die einzelnen Einrichtungen des
Universitatsklinikums entfallenden Ertrage, Aufwendungen und Leistungen.

(8) Der Landesrechnungshof priift die Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung gemaB § 111 der Lan-
deshaushaltsordnung.

§10
Gliederung des Universitatsklinikums

Das Universitatsklinikum besteht aus klinischen, medizinisch-theoretischen und gemeinsamen
Einrichtungen. Im Bereich der klinischen und medizinisch-theoretischen Einrichtungen gliedert
es sich in Abteilungen. Uber die Errichtung, Anderung, Aufhebung und Leitung von Abteilungen
und sonstigen Einrichtungen entscheidet der Vorstand. Die Abteilungen, die Aufgaben in der
Krankenversorgung haben, sind in geeigneter Weise zu veroffentlichen. Gliederung und Aufbau
der Abteilungen, die keine Aufgaben in der Krankenversorgung haben, richten sich nach den da-
fur getroffenen Regelungen des Fachbereichs Medizin der Universitat.

§NM
Abteilungen mit Aufgaben in der Krankenversorgung
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(1) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Abteilung mit Aufgaben in der Krankenversorgung wird eine
Professorin oder ein Professor bestellt. Die Bestellung erfolgt durch den Vorstand, der dazu das
Einvernehmen mit der Universitat herstellt. Die Vertragsverhaltnisse dieser Professorinnen und
Professoren sollen in einem Vertrag zwischen der Professorin oder dem Professor, der Universi-
tat und dem Universitatsklinikum geregelt werden. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter wird
auf Vorschlag der Leiterin oder des Leiters der Abteilung vom Vorstand auf Zeit bestellt.

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung tragt fir die Behandlung der Patienten der Abteilung
und fir die der Krankenversorgung dienenden Untersuchungen und sonstigen Dienstleistungen
ihrer oder seiner Abteilung die arztliche und fachliche Verantwortung unbeschadet der Verant-
wortung der von ihr oder ihm mit den Aufgaben der Krankenversorgung betrauten Bediensteten.
Sie oder er entscheidet Uber die Verwendung der Finanzmittel, die der Abteilung zur Verfiigung
stehen, und ist fir das wirtschaftliche Ergebnis im Rahmen ihrer oder seiner Zustandigkeit ver-
antwortlich. Sie oder er ist auf dem Gebiet der Krankenversorgung gegenuber allen Bediensteten
in der Abteilung weisungsbefugt. Sie oder er ist verpflichtet, im Interesse der Gewahrleistung ei-
ner bestmdglichen Versorgung der Patienten mit anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten.

§12
Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW ist in seiner jeweils guiltigen Fassung
zu beachten. Vorstand und Aufsichtsrat haben jahrlich zu erklaren, dass den Empfehlungen des
Kodex entsprochen wurde und wird. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies
nachvollziehbar zu begrinden. Die Erklarung ist als Teil des Corporate Governance Berichtes zu
verdffentlichen.

§13
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag der Genehmigung durch das fur Wissenschaft und Forschung zustan-
dige Ministerium in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des Universitatsklinikums Aachen vom 20.
Dezember 2016 (MBI. NRW. 2017 S. 49) auBer Kraft.

Satzung genehmigt.

Dusseldorf, den 17. Mai 2023
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Ministerium fur Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen
Im Auftrag

Freudenstein

MBI. NRW. 2023 S. 512.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 19/20



Anlagen

Anlage 1 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlagel]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 20/20


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/51410-48855-smbl_22308_20230517_a_anlage.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Satzung des Universitätsklinikums Aachen 
	Anlagen


